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D
ie Erfahrungen mit Konfl ikten erinnern selten an kreative 

und innovative Lösungen. Mitarbeiterkonfl ikte, Konfl ikte 

zwischen Unternehmen oder private Streitigkeiten enden fast 

immer bei den Gerichten. Dort fühlt man sich selten verstanden 

und schließt oft aus Frustration nach einigen Jahren und hohen 

Kosten einen Vergleich, mit dem man doch unzufrieden ist.

Anders die Mediation. Sie basiert auf dem Gedanken, dass man 

sich immer dann einigen kann, wenn man die Interessen und 

Beweggründe des anderen versteht. Da die Beteiligten ihren 

Konflikt am besten kennen, sie am besten wissen, welche Inter-

essen sie haben, und auch am besten beurteilen können, welche 

Lösung für sie sinnvoll ist, sollten sie an dem Lösungsprozess 

nicht nur beteiligt sein, sondern ihn bestimmen. Da dies nicht 

alleine möglich ist, wird die Mediation von einem Mediator 

geleitet, der gut ausgebildet und erfahren sein sollte.

Freiwilliges Verfahren

Die Mediation ist ein freiwilliges Verfahren. Die Parteien müs-

sen dabei über ihre Rechte informiert sein, d.h. in vielen Fällen 

auch anwaltlich beraten werden, und sie müssen lösungsoffen 

sein. Der Mediator selbst ist neutral und unparteiisch.  Mit ihm 

werden in einem Vorgespräch Konfliktgegenstand und Ver-

fahrensablauf besprochen.

Der Mediator führt die Parteien durch das anschließende 

Mediations verfahren, das mit einer Vereinbarung endet. Jede 

Partei erhält dabei ausreichend Gelegenheit, ihre Sicht der 

 Dinge und ihre Interessen darzulegen. Sie dazu zu bewegen, ist 

die vornehme Pflicht und die Kunst des Mediators. Denn nur so 

wird „das Eis gebrochen“, und die Parteien beginnen, den ande-

ren zu verstehen.

In Unternehmen vielfältig anwendbar

Das ist der erste Schritt zur Einigung, zu einer Lösung, die für 

beide Parteien  einen Nutzen bringen soll. Die Einigung wird 

vertraglich festgehalten. Wird sie notariell beurkundet und mit 

einer Vollstreckungsklausel versehen, hat sie den gleichen Wert 

wie ein gerichtliches Urteil. Die Kosten der Mediation teilen 

sich die Parteien.

Konflikte kreativ lösen
Mediation hilft auch Unternehmern, Zeit und Geld sparen

Gespräch statt Gericht:

In der Mediation lernen 

Konfliktparteien, einander 

zu verstehen und sich 

aufeinander zuzubewegen.
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Info: Der Autor ist Rechtsanwalt Notar Mediator (DAA) in 

Berlin; Internet: www.mediationberlin.de

Vorteile der Mediation 

• Kosten-, Zeitersparnis

• selbst bestimmter Beginn des Lösungsprozesses

• Vertraulichkeit

• Einigung mit beiderseitigem Nutzen

• Dauerhaftigkeit der Einigung

•  Fortbestand der geschäftlichen oder persönlichen 

 Beziehung

Anwendungsgebiete der Mediation liegen im unternehme-

rischen Bereich, u.a. bei Konflikten zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern, Geschäftsleitung  und Betriebsrat, Gesellschaf-

tern und Partnern, mit Geschäftspartnern, Herstellern, Hand-

werkern, Lieferanten, mit anderen Unternehmen; aber auch im 

privaten und öffentlichen Bereich, z. B. bei Ehe-, Familie- und 

Erbkon flikten und bei öffentlichen Planungsverfahren.

Einigung auf Dauer

Untersuchungen haben gezeigt, dass ca. 80 Prozent der Media-

tionsverfahren mit einer Einigung enden. Gerichtskosten, häu-

fig über mehrere Instanzen, und weitere Beraterkosten ent fallen. 

Man spart viel Zeit, da sich die Mediation, anders als bei Ge-

richt, nicht über mehrere Jahre hinzieht. Zudem bestimmen die 

Parteien selbst, wann sie eine Mediation und ihre Konflikt-

lösung beginnen. Die Parteien steuern damit das Verfahren, 

was bei Gericht nicht möglich ist, wo auch die Vertraulichkeit 

nicht gesichert werden kann.

Da die Parteien die Lösung für ihren Konflikt selber finden, ist 

die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Einigung dauerhaft 

ist und die eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden. Die 

Erfahrung, ihren Konflikt selbst gelöst zu haben, macht es den 

Parteien auch leicht, wieder in eine gemeinsame geschäftliche 

oder persönliche Zukunft zu blicken. Geschäftskontakte  bleiben 

erhalten, persönliche Beziehungen werden fortgesetzt, die durch 

einen Gerichtsprozess oftmals dauerhaft zerstört werden.

Die Mediation ist sicher kein Allheilmittel. Sie ist auch nicht für 

alle Konflikte geeignet. Droht z.B. eine Forderung zu ver jähren, 

muss der Gerichtsweg beschritten werden. Hier ist nach wie vor 

anwaltlicher Rat wichtig.

Die Chancen der Mediation sind in großen Unternehmen mitt-

lerweile bekannt. Der Mittelstand tut sich hier noch schwer, 

obwohl gerade dort kreativ, innovativ und flexibel gedacht wird.  

Diese Unkenntnis ist bei den vielen Vorteilen der Mediation 

unverständlich und wahrscheinlich nur auf die mangelnde 

 Erfahrung und die geringe Berührung mit der Mediation zu-

rückzuführen.  Dr. Dietrich Pielsticker

Einsatz auf Zeit
Der Interim Manager ist ein Modell für den Mittelstand

D
er Mittelstand wird mit einer Vielzahl externer Ent-

wicklungen konfrontiert. Dazu gehören die Internationa-

lisierung, das E-Business oder Technologieveränderungen. Auch 

Änderungen in den Bereichen Arbeitsverhältnisse, Gesetzes-

wesen, Politik oder Moralität haben Einfl uss auf das Verhalten 

der Unter nehmen.

Diese exogenen Entwicklungen verursachen einen immer stär-

keren Wettbewerb zwischen Unternehmen und erfordern eine 

regelmäßige Aktualisierung der strategischen Richtung. Dies 

hat wiederum zur Folge, dass die interne Organisation und ihre 

Leitung ebenso regelmäßig angepasst werden müssen. Die 

rechtzeitige Lösung daraus resultierender Probleme ist ein kri-

tischer Erfolgsfaktor, der über die Wettbewerbsstellung des 

Unter nehmens am Markt entscheidet.

Veränderungen erfolgreich gestalten

Bei fehlenden internen Ressourcen (hinsichtlich Qualität als 

auch Kapazität) ist Interim Management eine Alternative, häu-

fig sogar ein notwendiger Schritt, um die erforderlichen Verän-

derungsprozesse im Unternehmen erfolgreich zu gestalten. „Er 

oder Sie kommt, um zu gehen.“ Unter dieser Voraussetzung be-

ginnt in der Regel das Interim Management-Mandat. Die Ge-

schäftsbeziehung zwischen dem nachfragenden Unternehmen 

und dem anbietenden Dienstleiter ist also von vornherein be-

fristet. Der Interim Manager übernimmt zumeist eine Leitungs-

funktion im Unternehmen. Diese ergibt sich aus der Definition 

eines bestimmten zeitlich begrenzten Projektes.

Um der Sache willen

Wer oder was verbirgt sich nun hinter In-

terim Management? In jedem Fall erfor-

dert diese Tätig keit ein überdurch-

schnittlich hohes Maß an Enga gement 

um der Sache willen. Der „Unterneh-

mer auf Zeit“ wird nämlich lediglich 

für seinen Projekteinsatz bezahlt und 

muss auf alle finanziellen Ab-

sicherungen und Abfindungen im 

Kündigungsfall verzichten, in deren 

Genuss ein auf Dauer angestellter 




